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Verwaltungshof .

Reviſoren : Johann Hahn , Rechnungsrath .
Eduard Becht .
Simon Fehringer .
Carl Lorenz Ebbecke .

Friedrich Hufſchmidt .
Ernſt Serger .
Joſef Wenz .

Friedrich Eckert .

Carl Reiß .

Johann Adam Walz .
Gottfried Hauck .

6 Revidenten .

Regiſtratoren : Joſef Ferron .
Friedrich Meyer .

Joſef Bunkofer . D. A. 2 .

Carl Metzger .

Expeditor : Ludwig Pfeiffer .
3 Kanzleiaſſiſtenten , 3 Kanzleigehilfen , 2 Kanzleidiener , 1 Hilfsdiener .

Dem Verwaltungshof untergeordnete Stellen und

Anſtalten .

A. Amtscaſſen .

Die Amtscaſſen vollziehen und verrechnen die Ausgaben , die für

die Thätigkeit der Bezirksämter , der Amtsgerichte und der Gerichtsnotare

erwachſen . Beſondere Verrechner ſind für die Amtscaſſen nicht beſtellt ,

vielmehr ſind die deßfallſigen Functionen den Domänenverwaltern , Ober⸗

einnehmern , oder Hauptſteuer - Beamten als Nebendienſt übertragen .

( Siehe unter I . A. Bezirksämter . )

B. Weltliche milde Sliftungen .

Da das für Unterrichts - und Cultuszwecke geſtiftete Vermögen ſeine

beſondere Verwaltungseinrichtung hat ( ogl . Lit . F. G. K. und Anhang) ,

ſo handelt es ſich hier nur um jene Stiftungen , welche zu anderen

Zwecken als den eben erwähnten , insbeſondere zur Armen - und Kranken⸗
pflege, gewidmet ſind .
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2⁴² Verwaltungshof .

Derartige Stiftungen werden , wenn ſie
1) Lokalſtiftungen , d. i. für einen Ort beſtimmt ſind , zur Zeit

noch von denjenigen Organen verwaltet , welche für die Verwaltung
des Vermögens der kirchlichen Ortsſtiftungen beſtellt ſind , alſo
von den katholiſchen Stiftungscommiſſionen und den evangeliſchen
Kirchengemeinderäthen . Beide ſtehen in dieſer Beziehuug unter der
Aufſicht des Verwaltungshofes , welcher auch die von den Bezirks⸗
ämtern abzuhörenden Rechnungen ſuperrevidirt . Jedoch hat ſich die
Regierung die Befugniß vorbehalten , in jene Verwaltungscollegien,
wo ſie es angemeſſen findet , ſtändige Regierungscommiſſäre zu er⸗
nennen , welche alsdann den Vorſitz führen .

2) Diſtricts - und allgemeine Landesſtiftungen werden von
dem Verwaltungshofe ſelbſt mittelſt beſonderer am Sitze der betref —
fenden Vermögensverwaltungen befindlicher Stiftungsverwalter ver⸗
waltet .

Die Oberabhör der Rechnungen über die Verwaltung dieſer Fonds
kommt dem Miniſterium des Innern zu.

Derartige Stiftungsverwaltungen ſind :

Münſterſtiftungen⸗ und Rreisunterſtützungsfonds⸗VUerwaltung
Freiburg .

Johann Peter Stark , Verwalter .
1 Buchhalter , 1 Gehilfe , 1 Decopiſt.

Maria-Victoria -Stiſtungs⸗Verwaltung in Offenburg .

Auguſt Pezold , Verwalter .

1 Gehilfe , 1 Decopiſt .

Spital⸗ , Almoſenfonds⸗ und Heorg⸗EliſabethenStiſtungs⸗Uerwaltung
in Paden .

Carl Buſcher , Verwalter .

1 Gehilfe .

Eine Reihe weltlicher katholiſcher milder Stiftungen verwaltet zur Zeitim Namen und aus Auftrag des Staates unter Aufſicht und Leitung des
Miniſteriums des Innern der katholiſche Oberſtiftungsrath . — Die Ver⸗
rechnungen dieſer Stiftungen ſiehe unten .
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